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Gesetz über den öffentlichen Verkehr (ÖVG); Änderung; 1. Beratung 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 28. September 2016 

Abweichende Anträge der 
Kommission KAPF vom 7. 
November 2016 

Abweichende Anträge der 
Kommission UBV vom 18. 
November 2016 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. März 2017  

 Gesetz 
über den öffentlichen 
Verkehr (ÖVG) 

    

 Der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau 

    

 beschliesst:     

 I.      

 Der Erlass SAR 995.100 
(Gesetz über den öffentli-
chen Verkehr [ÖVG] vom 
2. September 1975) (Stand 
1. August 2013) wird wie 
folgt geändert: 

    

 §  8a 
Spezialfinanzierung öV-Infrastruktur 

    

 1 Es wird eine Spezialfi-
nanzierung gemäss § 37 
des Gesetzes über die 
wirkungsorientierte Steue-
rung von Aufgaben und 
Finanzen (GAF) vom 5. 
Juni 20121) mit der Be-
zeichnung öV-Infrastruktur 
geführt. 

    

                                                   
1) SAR 612.300 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/995.100/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/612.300/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. März 2017  

 2 Erträge der Spezialfinan-
zierung sind 

    

 a) ein Viertel des Kan-
tonsanteils aus der leis-
tungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe, 

Prüfungsantrag 
 
Auf die zweite Lesung sei 
auszuweisen, wie gross 
dieser Anteil wäre, wenn 
als Berechnungsgrundlage 
die Projekte der letzten 
zehn Jahre herangezogen 
würden.  

 
 
Ablehnung Prüfungsantrag 
KAPF 

 
 
Ablehnung Prüfungsantrag 
KAPF  
(gemäss Kommission UBV) 

 
 
Ablehnung Prüfungsantrag 
KAPF 

 b) Einlagen aus allgemei-
nen Staatsmitteln, die der 
Grosse Rat jährlich mit 
dem Budget festlegt, 

    

 c) weitere Erträge zu Guns-
ten der öV-Infrastruktur 
wie Projektbeiträge von 
Bund, Gemeinden, 
Transportunternehmen 
und Dritten, Rückzahlun-
gen aus Vorfinanzierun-
gen sowie Finanzerträge. 

    

 3 Aufwände der Spezialfi-
nanzierung sind 

    

 a) Investitionen und Investi-
tionsbeiträge zur Erfül-
lung der Aufgaben ge-
mäss den §§ 2 und 3, 
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 b) Investitionen zur Vorfi-
nanzierung von Infra-
strukturprojekten des 
Bundes im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, 

    

 c) jährliche Pauschalabgel-
tungen von Fr. 1 Mio. an 
die Strassenrechnung für 
Busspuren und Halte-
buchten auf Kantons-
strassen. 

 Prüfungsantrag 
 
Bauvorhaben für Halte-
buchten und Busspuren 
von mehr als 200'000 
Franken oder deren Bau-
kostens 25 Prozent der 
Gesamtprojektkosten 
übersteigen, gehen zu 
Lasten der Spezialfinanzie-
rung öV-Infrastruktur. 

 
 
Zustimmung 

 
 
Zustimmung Prüfungsan-
trag UBV 

 4 Die Spezialfinanzierung 
öV-Infrastruktur kann sich 
verschulden. Beschlüsse 
des Grossen Rats über 
Vorhaben, die zu einer 
Erhöhung der Verschul-
dung der Spezialfinanzie-
rung öV-Infrastruktur füh-
ren, unterliegen der fakul-
tativen Volksabstimmung 
gemäss § 63 Abs. 1 lit. e 
der Kantonsverfassung. 

Prüfungsantrag 
 
Der Regierungsrat zeigt 
auf die zweite Lesung auf, 
wie es sich mit der Höher-
verschuldungskompetenz 
im Zusammenhang mit der 
Spezialfinanzierung öV-
Infrastruktur verhält und 
wie im Gesetz grössere 
Klarheit darüber geschaf-
fen werden kann, dass die 
für ein Projekt bewilligte 
Höherverschuldung nicht 
auf ein anderes Projekt 
übertragen werden kann. 

 
 
Zustimmung Prüfungsan-
trag KAPF 

 
 
Zustimmung Prüfungsan-
trag KAPF 

 
 
Zustimmung Prüfungsan-
trag KAPF 



- 4 - 
 
 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 28. September 2016 

Abweichende Anträge der 
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. März 2017  

 5 Die Spezialfinanzierung 
öV-Infrastruktur wird ge-
mäss den Bestimmungen 
des Finanzrechts verzinst. 

    

§  9 
Finanzierung 

§  9 
Finanzierung aus allgemeinen Staats-
mitteln 

    

1 Die Finanzierung der in 
den §§ 2–8 vorgesehenen 
Aufgaben erfolgt aus all-
gemeinen Staatsmitteln. 

1 Die Finanzierung der in 
den §§ 2–8 3a–8 vorgese-
henen Aufgaben erfolgt 
aus allgemeinen Staatsmit-
teln. 

    

2 …      
3 …      

4 …      

5 …      
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§  12 
Zuständigkeit 

     

1 Der Grosse Rat      

a) erlässt im Dekret Aus-
führungsbestimmungen 
über die Beteiligung von 
Kanton und Gemeinden 
an den Kosten des öf-
fentlichen Verkehrs; 

     

b) genehmigt periodisch 
das Mehrjahrespro-
gramm zum öffentlichen 
Verkehr. 

b) genehmigt periodisch 
das Mehrjahrespro-
gramm zum öffentlichen 
Verkehr sowie den Be-
richt über die Entwick-
lung der Spezialfinanzie-
rung öV-Infrastruktur. 

    

2 Der Regierungsrat      

a) beschliesst und bestellt 
das Angebot; er berück-
sichtigt dabei die Anträge 
der Gemeindeverbände 
und Gemeinden gemäss 
§ 11 und begründet die 
Abweichungen; 

     

b) beschliesst über Ausga-
ben für Einzelmassnah-
men im Rahmen seiner 
Finanzkompetenzen; 
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c) schliesst in endgültiger 
Zuständigkeit die zum 
Vollzug dieses Gesetzes 
nötigen Verträge ab, ins-
besondere mit Trans-
portunternehmen, Bund, 
Kantonen und dem be-
nachbarten Ausland; 

     

d) beschliesst über die 
Beiträge der Gemeinden 
an den öffentlichen Ver-
kehr; 

     

e) regelt in einer Verord-
nung den Vollzug des 
Bundesrechts sowie die-
ses Gesetzes, insbeson-
dere 

     

1. Verfahrensabläufe;      

2. Rechnungslegung;      

3. Steuerung (Controlling);      

4. Bedingungen und Aufla-
gen der kantonalen Leis-
tungen. 
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 §  14a 
Übergangsrecht zur Änderung vom 
XX.XX.XXXX 

    

 1 Zu Lasten der allgemei-
nen Staatsmittel bewilligte, 
aber im Zeitpunkt des In-
krafttretens der Änderung 
vom XX.XX.XXXX noch 
nicht getätigte Investitionen 
und Investitionsbeiträge für 
Aufgaben gemäss den §§ 
2 und 3 werden zu Lasten 
der Spezialfinanzierung 
öV-Infrastruktur finanziert. 

    

 2 Zu Lasten der Strassen-
rechnung bewilligte, aber 
im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung vom 
XX.XX.XXXX noch nicht 
getätigte Ausgaben und 
Beiträge gemäss § 7 Abs. 
1 lit. b Ziff. 1 und 2 des 
Gesetzes über die Natio-
nal- und Kantonsstrassen 
und ihre Finanzierung 
(Strassengesetz, StrG) 
vom 17. März 19691) ge-
hen zu Lasten der Spezial-
finanzierung öV-
Infrastruktur. 

    

                                                   
1) SAR 751.100 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/751.100/de


- 8 - 
 
 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats 
vom 28. September 2016 

Abweichende Anträge der 
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 II.     

 Der Erlass SAR 751.100 
(Gesetz über die National- 
und Kantonsstrassen und 
ihre Finanzierung [Stras-
sengesetz, StrG] vom 17. 
März 1969) (Stand 1. Au-
gust 2013) wird wie folgt 
geändert: 

    

§  6 
b) Einnahmen 

     

1 Zu Gunsten der Strassen-
rechnung gehen: 

     

a) Reinertrag der Motor-
fahrzeugabgaben; 

     

 abis) drei Viertel des Kan-
tonsanteils aus der leis-
tungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe; 

    

b) Kantonsanteile aus der 
Mineralölsteuer, der Na-
tionalstrassenabgabe 
und der leistungsabhän-
gigen Schwerverkehrs-
abgabe sowie andere, 
allgemein für Strassen 
bestimmte Mittel des 
Bundes; 

b) Kantonsanteile aus der 
Mineralölsteuer, der Na-
tionalstrassenabgabe  
und der leistungsabhän-
gigen Schwerverkehrs-
abgabe Nationalstras-
senabgabe sowie ande-
re, allgemein für Stras-
sen bestimmte Mittel des 
Bundes; 

    

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/751.100/de
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c) werkgebundene Beiträge 
des Bundes; 

     

d) Gemeindebeiträge;      

e) Beiträge Dritter;      

f) Abgeltungen gemäss § 5 
Abs. 2 und 3. 

f) Abgeltungen gemäss § 5 
Abs. 2 und 3.; 

    

 g) jährliche Pauschalabgel-
tungen von Fr. 1 Mio. für 
Busspuren und Halte-
buchten auf Kantons-
strassen aus der Spezial-
finanzierung öV-
Infrastruktur gemäss § 8a 
des Gesetzes über den 
öffentlichen Verkehr 
(ÖVG) vom 2. September 
19751). 

    

                                                   
1) SAR 995.100 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/995.100/de
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§  7 
c) Ausgaben 

     

1 Zu Lasten der Strassen-
rechnung gehen 

     

a) Ausgaben für den Bau, 
den Unterhalt und den 
Betrieb von National- und 
Kantonsstrassen. Dazu 
gehören auch die für den 
Bau, den Unterhalt und 
den Betrieb der Strassen 
nötigen Werkhöfe, die 
Gebäude und Einrichtun-
gen für die Überwachung 
und Lenkung des Stras-
senverkehrs und die 
Alarmierung der Einsatz-
dienste; 

     

b) die nachfolgend genann-
ten Ausgaben zur Ver-
meidung von externen 
Kosten des Strassenver-
kehrs: 

     

1. Ausgaben für die Sanie-
rung von Niveauüber-
gängen und für Ver-
kehrstrennungsanlagen; 

1. Aufgehoben.     

2. Beiträge an Anlagen des 
öffentlichen Verkehrs, die 
Kantonsstrassen unmit-
telbar entlasten; 

2. Aufgehoben.     
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3. Beiträge an Umsteigeinf-
rastrukturen, die den 
Wechsel vom Individual-
verkehr auf den öffentli-
chen Verkehr begünsti-
gen. Sie bemessen sich 
nach dem Nutzen zur 
Entlastung der Kantons-
strassen; 

     

4. Ausgaben für den Bau 
der kantonalen Radrou-
ten, sofern sie nicht über 
bestehende geeignete 
Gemeindestrassen füh-
ren, und Beiträge an den 
Bau von Radwegen, die 
Kantonsstrassen unmit-
telbar entlasten; 

     

5. Beiträge an den Lärm-
schutz; 

     

6. Ausgaben für weitere 
Massnahmen von unter-
geordneter Bedeutung 
zur Vermeidung von ex-
ternen Kosten, die der 
Grosse Rat durch Dekret 
festlegen kann; 

     

c) Beiträge an Wanderwe-
ge; 

     

d) Beiträge an Wildtierkor-
ridore; 
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e) Abgeltungen gemäss § 5 
Abs. 2 und 3. 

     

 §  13a 
Übergangsrecht zur Änderung vom 
XX.XX.XXXX 

    

 1 Mit Inkrafttreten der Än-
derung vom XX.XX.XXXX 
gewährt die Strassenrech-
nung der Spezialfinanzie-
rung öV-Infrastruktur ein 
zinsloses Darlehen von Fr. 
50 Mio. Dieses ist innert 20 
Jahren linear zurückzube-
zahlen. 

    

 III.     

 Keine Fremdaufhebungen.     

 IV.     

 Der Regierungsrat be-
stimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Ände-
rungen unter Ziff. I und II. 

    

 Aarau,     

 Präsident des Grossen 
Rats 
 
Protokollführerin 

    

 


